
Reisefreiheit 

heißt nicht 

Passfreiheit
Sehr geehrte Urlaubsreisende,
 
Service am österreichischen Bürger ist eine der zentralen Aufgaben 
des Innen- wie auch des Außenministeriums. Die österreichischen 
Botschaften und Konsulate stehen gerne bereit, um bei kleineren 
oder größeren Problemen ihre Unterstützung anzubieten. Bei einer 
Notlage im Ausland wird die nächstgelegene österreichische Ver-
tretung versuchen, rasch, wirksam und unbürokratisch zu helfen. 
In Notfällen ist das Außenministerium 24 Stunden für Sie unter der 
Nummer +43 1 90115 4411 erreichbar.
 
Denken Sie auch bitte daran, dass Sie grundsätzlich für jede Aus-
landsreise, auch wenn keine Grenzkontrollen stattfinden, ein 
gültiges Reisedokument benötigen. Damit können Sie sich bei 
allfälligen Kontrollen durch die Polizei problemlos ausweisen. Mit 
dem Reisepass oder (innerhalb der EU) dem Personalausweis im 
Gepäck steht einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Wege.

Ihr
Dr. Michael Spindelegger
Bundesminister für europäische  
und internationale Angelegenheiten

Ihre
Mag.a Johanna Mikl-Leitner
Bundesministerin für Inneres
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Bei jeder Ausreise aus Österreich benötigt man ein Reisedokument.  
Dies gilt auch bei Reisen im Schengen-Raum. Reisedokumente sind 
entweder Reisepass oder Personalausweis, nicht jedoch der Führerschein.

<<PRÜFEN SIE DIE GÜLTIGKEIT IHRER REISEDOKUMENTE<<< 
<<<<<<<<<<<<RECHTZEITIG VOR DEM URLAUB!<<<<<<<<<<<<

Eigener Reisepass für jedes Kind: Seit 15. Juni 2009 sind Kindermiteintragungen 
im Pass der Eltern nicht mehr möglich. Jedes Kind braucht einen eigenen Reisepass 
mit Chip. Bereits bestehende Kindermiteintragungen bleiben bis 14. Juni 2012 
gültig. Nach diesem Datum werden diese automatisch ungültig. Die Gültigkeit des 
Reisepasses, in dem sich die Kindermiteintragung befindet, bleibt davon unberührt; 
der Reisepass gilt bis zum darin gedruckten Ablaufdatum. Nähere Informationen 
unter www.bmi.gv.at/reisepass.

Bei der Planung Ihrer Reise beachten Sie bitte auch rechtzeitig die jeweiligen 
Einreisevorschriften Ihres Reiselandes. Nähere Informationen dazu finden Sie bei 
„Länderinformationen“ unter www.bmeia.gv.at.

<<<<Drei SCHRITTE ZUM NEUEN SICHERHEITSREISEPASS<<<< 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1.	Beantragung, unabhängig vom Wohnsitz, bei jeder österreichischen Passbehörde 
(Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft und Vertretungsbehörden im Ausland) 
möglich. Der neu ausgestellte Sicherheitsreisepass wird im Inland innerhalb von 
fünf Arbeitstagen an Ihre Wunschadresse per Post (RSb) zugestellt.

2.	Vergessen Sie bitte nicht ein Passfoto, das den internationalen Kriterien ent-
spricht (Informationen unter www.bmi.gv.at/passbild), und bringen Sie Ihren der-
zeitigen Reisepass zur Antragstellung mit. Weitere Informationen dazu finden Sie 
unter www.help.gv.at.

3.	Gebühren: Kleinkinder bei Erstausstellung bis 2 Jahre gratis, Kinder von 
2 bis 12 Jahren 30,00 Euro, Personen ab 12 Jahren 75,90 Euro.

Ein-Tages-Expresspass: Wenn es besonders schnell gehen soll: Der Ein-Tages-
Expresspass wird innerhalb von 24 Stunden produziert und an jede gewünschte 
Adresse in ganz Österreich geliefert. Der Ein-Tages-Expresspass kann bei jeder 
Passbehörde in Österreich beantragt werden. Die Gebühr beträgt 220,00 Euro 
für Erwachsene.

<<Weitere Informationen<<www.bmi.gv.at/reisepass<<<<<
<<<<<<www.bmeia.gv.at<<<<<<<www.help.gv.at<<<<<<<<

<<<<Welche Art von Hilfe kann von österreichischen<<< 
<<<<<<<Auslandsvertretungen angeboten werden:<<<<<<<

>> Ausstellung eines Notpasses bei Passverlust

>> Nennung der Kontaktdaten von Ärzten, Spitälern, Anwälten und Übersetzern zur 
unverbindlichen Auswahl

>> Koordinierung bzw. Organisation von Rücktransporten in Krankheits- oder 
Notfällen

>> Veranlassung von Nachforschungen nach Vermissten

>> In Notfällen Weiterleitung dringender Nachrichten an Betroffene oder deren 
Angehörige u.v.m.

>> Weitere Informationen unter www.bmeia.gv.at

<<Kontakt in Notfällen<<<<<In Notfällen ist das Außen-

ministerium 24 Stunden für Sie unter folgender Nummer 

erreichbar: +43 1 90115 4411 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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